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Kapitel 07 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2018 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2017 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen;
gleichgeschlechtliche Lebensformen

und geschlechtliche Vielfalt
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 291 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 430,83 — 53 430,83
150 000,00 — 150 000,00

-96 569,17 — -96 569,17

Übrige Einnahmen

231 10 237 Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.

189 759 078,49 — 189 759 078,49
180 000 000,00 — 180 000 000,00

9 759 078,49 — 9 759 078,49
Vermerke: an Titel 633 10 9 759 078,49

233 10 237 Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be-
rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.

28 125 885,21 — 28 125 885,21
45 000 000,00 — 45 000 000,00

-16 874 114,79 — -16 874 114,79
Vermerke: aus Titel 631 10 13 499 291,83

Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 938 394,53 — 217 938 394,53
225 150 000,00 — 225 150 000,00

-7 211 605,47 — -7 211 605,47

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 7 211 605,47

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 13 011 Ausgaben für Informationstechnologie für familienpoliti-
sche Leistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 081,39 — 48 081,39
110 000,00 — 110 000,00

-61 918,61 — -61 918,61
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 61 918,61

547 13 291 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Fa-
miliendienste und Familienhilfen. . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75.
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10.
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

7. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei
anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

8. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungs-
fähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.

808 040,39 — 808 040,39
1 301 500,00 — 1 301 500,00

-493 459,61 — -493 459,61
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 493 459,61
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Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 237 Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von An-
sprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz an den Bund. . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie
auf den Bund entfallen.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233
10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.

23 316 428,71 13 157,49 23 329 586,20
36 000 000,00 249 067,22 36 249 067,22

-12 683 571,29 -235 909,73 -12 919 481,02
Vermerke: aus Titel 633 10 580 088,93

an Titel 233 10 13 499 291,83
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 275,15
Reste-Inabgangstellung 2,97

-12 919 481,02

633 10 237 Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231

10 geleistet werden.

337 713 299,06 -3 247 628,39 334 465 670,67
315 000 000,00 590 036,67 315 590 036,67

22 713 299,06 -3 837 665,06 18 875 634,00
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 12 944 272,83

aus Titel 231 10 9 759 078,49
aus Kapitel 07 095 Titel 633 40
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

9 696 644,44

an Titel 631 10 580 088,93

18 875 634,00

684 10 291 Förderung von Kooperationen der Familienbildung und
Familienberatung mit Familienzentren. . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels

die Ausgaben bei Titel 547 13.
3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den

Ausgaben abgesetzt werden.
4. Die Mittel werden in Höhe von 4.500.000 EUR als fachbezogene Pau-

schalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.
5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).

4 181 600,00 — 4 181 600,00
4 500 000,00 — 4 500 000,00

-318 400,00 — -318 400,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 318 400,00

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach
dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen
bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel-

gruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einer Höhe von 2.000
EUR.

3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

40 887 680,25 — 40 887 680,25
41 614 400,00 — 41 614 400,00

-726 719,75 — -726 719,75

633 61 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 2 525 747,00 — 2 525 747,00
2 600 000,00 — 2 600 000,00

-74 253,00 — -74 253,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 74 253,00

636 61 224 Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger. . . . . . . 8 652 471,95 — 8 652 471,95
8 500 000,00 — 8 500 000,00

152 471,95 — 152 471,95
Vermerke: aus Titel 684 61 152 471,95

684 61 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 709 461,30 — 29 709 461,30
30 514 400,00 — 30 514 400,00

-804 938,70 — -804 938,70
Vermerke: an Titel 636 61 152 471,95

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 652 466,75

-804 938,70

685 61 291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 64
Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familien-
bildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den

Ausgaben abgesetzt werden.

18 584 348,46 — 18 584 348,46
19 224 000,00 — 19 224 000,00

-639 651,54 — -639 651,54

633 64 153 Zuweisungen an Gemeinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 759,93 — 87 759,93
353 000,00 — 353 000,00

-265 240,07 — -265 240,07
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 265 240,07

684 64 153 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 496 588,53 — 18 496 588,53
18 871 000,00 — 18 871 000,00

-374 411,47 — -374 411,47
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 374 411,47

Titelgruppe 68
Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach
dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel-

gruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einer Höhe von 500 EUR.
3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den

Ausgaben abgesetzt werden.
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

6 141 286,48 — 6 141 286,48
6 211 700,00 — 6 211 700,00

-70 413,52 — -70 413,52

633 68 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 520 376,50 — 520 376,50
511 300,00 — 511 300,00

9 076,50 — 9 076,50
Vermerke: aus Titel 684 68 9 076,50

684 68 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 620 909,98 — 5 620 909,98
5 700 400,00 — 5 700 400,00

-79 490,02 — -79 490,02
Vermerke: an Titel 633 68 9 076,50

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 70 413,52

-79 490,02

Titelgruppe 70
Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben des Titels 684 10.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der

Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einem Betrag von
1.000.000 EUR.

4. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den
Ausgaben abgesetzt werden.

5. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln
der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titel 547 13.
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

8. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 75.

29 346 541,90 — 29 346 541,90
31 209 600,00 — 31 209 600,00

-1 863 058,10 — -1 863 058,10

633 70 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 4 315 188,64 — 4 315 188,64
5 000 000,00 — 5 000 000,00

-684 811,36 — -684 811,36
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 684 811,36
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684 70 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 031 353,26 — 25 031 353,26
26 209 600,00 — 26 209 600,00

-1 178 246,74 — -1 178 246,74
Vermerke: an Titel 684 75 37 976,91

an Titel 698 75 150 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 990 269,83

-1 178 246,74

893 70 291 Zuschüsse für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 75
Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel-

gruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einem Betrag von 10.000
EUR.

3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den
Ausgaben abgesetzt werden.

4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe
70 geleistet werden.

1 521 376,91 — 1 521 376,91
1 333 400,00 — 1 333 400,00

187 976,91 — 187 976,91

633 75 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

684 75 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 371 376,91 — 1 371 376,91
1 333 400,00 — 1 333 400,00

37 976,91 — 37 976,91
Vermerke: aus Titel 684 70 37 976,91

698 75 291 Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW. . . . . . . . . . 150 000,00 — 150 000,00
— — —

150 000,00 — 150 000,00
Vermerke: aus Titel 684 70 150 000,00

893 75 291 Zuschüsse für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 07 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 548 683,55 -3 234 470,90 459 314 212,65
456 504 600,00 839 103,89 457 343 703,89

6 044 083,55 -4 073 574,79 1 970 508,76

Mehrausgaben 1 970 508,76
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 12 944 272,83
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